
 
 

 

 
Vorlage 

 
Vorlage: 2021/244 
 
 

Bereich: Bürgerservice-Sicherheit-Recht 
Verfasser: Reinhard Renner 
 

Wahl der Ortsvorsteherin von Eisental 
 
Bezugsvorlagen: 178/2019 (GR ö 24.07.2019 TOP 3) 
 
 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

22.12.2021 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 
 
 
Ziel der Maßnahme/Planung 
 

Umsetzung der Ortschaftsverfassung entsprechend den kommunalrechtlichen Bestimmungen und 
Erhalt der Funktionsfähigkeit der Ortsverwaltung. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Auf Grund des eingegangenen Vorschlags des Ortschaftsrates Eisental wählt der Gemeinderat der 
Stadt Bühl Frau Karin Feist zur Ortsvorsteherin für die Ortschaft Eisental. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen (inkl. Seitenzahl im Haushaltsplan) 

 
Keine. 
 
 
Klimatische Auswirkungen 

 
Keine. 
 
 
Personelle Auswirkungen 
 
Keine. 
 
 
Sachverhalt 

 
Mit dem Ausscheiden von Ortsvorsteher Jürgen Lauten ist die Stelle neu besetzen. In der Sitzung 
am 7. Dezember 2021 hat der Ortschaftsrat Eisental in geheimer Wahl mit neun Ja-Stimmen bei 
einer Gegenstimme vorgeschlagen, dass Ortschaftsrätin Karin Feist vom Gemeinderat als neue 
Ortsvorsteherin von Eisental gewählt wird.  
 
Da sie bisher als 1. Stellvertreterin des Ortsvorstehers tätig war, ist diese Stelle wieder neu zu 
besetzen. Dies soll nach dem Willen des Ortschaftsrates erst im neuen Jahr erfolgen, wenn das 



Gremium durch den für Herrn Lauten nachrückenden Stefan Meier wieder komplett ist.  
 
Ortschaftsrätin Petra Zeller bleibt weiterhin 2. Stellvertreterin der Ortsvorsteherin, somit ist die 
Vertretung der Ortsvorsteherin gewährleistet, auch wenn die 1. Stellvertretung vorübergehend 
nicht besetzt ist. 
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